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Auf Grund von § 9 Abs. 8 des Landeshochschul-
gesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S.1) in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
zur Sicherung der Qualität in Studium und Lehre 
Qualitätssicherungsgesetz) vom 21. Dezember 
2011 (GBl. S. 566) hat der Senat der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg am 25. Januar 2012 
gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 (LHG) nachfol-
gende Ordnung zur Änderung Wahlordnung der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg beschlossen. 
 
 
 

Artikel 1  
 
Die Ordnung zur Durchführung der Wahlen an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg vom 28. Sep-
tember 2006, Amtliche Bekanntmachungen der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg 2006, Nr. 10 
vom28. September 2006 wird wie folgt geändert:  
 
 
1. § 1 Absatz 1 wird ergänzt um eine Nr. 5: 
„5. der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglie-
der des Ausschuss zur Vergabe der Qualitätssi-
cherungsmittel gemäß § 15 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
in Verbindung mit Satz 2 der Grundordnung.  
 
 
2. § 3 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Wahlen zum Senat und zum AStA, zu den 
Fakultätsräten und Fachschaften sowie die Wahl 
des Mitglieds und des stellvertretenden Mitglieds 
des Ausschuss zur Vergabe der Qualitätssiche-
rungsmittel können gleichzeitig durchgeführt wer-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. § 31 wird wie folgt geändert:  
 
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  
 
„(3) Bei der Wahl des Mitglieds des Ausschuss zur 
Vergabe der Qualitätssicherungsmittel gemäß § 15 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 der Grundordnung ist die 
Bewerberin/der Bewerber mit der nächsthöchsten 
Stimmenzahl zum stellvertretenden Mitglied ge-
wählt. Die weiteren Bewerberinnen/Bewerber sind 
in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stim-
men als Ersatzbewerber festzustellen.“ 
 
b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 
4 und 5.  
 
 

Artikel 2 
 
 

Die Änderungsordnung tritt am Tag nach der Ver-
öffentlichung in Kraft. 
 
 
Freiburg, den 02. April 2012 
 
gez. Ulrich Druwe 
 
Professor Dr. Ulrich Druwe 
Rektor 

 


